
Öffentliche Bekanntmachung des
Wahlleiters zu den Kommunalwahlen in
Oberhausen

Frau
Zeynep Bicici

hat ihr Ratsmandat gem. § 37 Kommunalwahlgesetz
durch Verzichterklärung zum 31.01.2013 niedergelegt.

Nach der Reihenfolge der Liste der Partei DIE LINKE für
den Rat der Stadt Oberhausen ist die an 7. Stelle ste-
hende Bewerberin

Frau
Ingrid Diepenbrock
Waisenhausstr. 42
46117 Oberhausen
geboren 1957
Köchin

berufen worden, die damit ab dem 01.02.2013 an die
Stelle des ausgeschiedenen Mitgliedes tritt. 

Gegen diese Feststellung kann beim Wahlleiter –
Bereich Statistik und Wahlen - schriftlich oder mündlich
zur Niederschrift Einspruch gem. § 39 in Verbindung mit
§ 45 des Gesetzes über die Kommunalwahlen im Lande
Nordrhein-Westfalen (Kommunalwahlgesetz - KWahlG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998
(GV. NW. S. 454, ber. S. 509 und 1999 S. 70), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 03. Mai 2011 (GV. NW. S.
238), eingelegt werden. 

Die Einspruchsfrist rechnet einen Monat vom Zeitpunkt
dieser Veröffentlichung an. 

Oberhausen, 15.01.2013

Wehling
- Wahlleiter -

Öffentliche Bekanntmachung des
Wahlleiters zu den Kommunalwahlen in
Oberhausen

Herr
Rainer Schucker

hat sein Ratsmandat gem. § 37 Kommunalwahlgesetz
durch Verzichterklärung zum 31.01.2013 niedergelegt.

Nach der Reihenfolge der Liste der Partei DIE LINKE für
den Rat der Stadt Oberhausen ist der an 9. Stelle ste-
hende Bewerber

Herr
Jens Carstensen
Eichendorffstr. 12 a
46147 Oberhausen
geboren 1958
Informationsorganisator

berufen worden, der damit ab dem 01.02.2013 an die
Stelle des ausgeschiedenen Mitgliedes tritt. 

Gegen diese Feststellung kann beim Wahlleiter 
- Bereich Statistik und Wahlen - schriftlich oder mündlich
zur Niederschrift Einspruch gem. § 39 in Verbindung mit
§ 45 des Gesetzes über die Kommunalwahlen im Lande
Nordrhein-Westfalen (Kommunalwahlgesetz - KWahlG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998
(GV. NW. S. 454, ber. S. 509 und 1999 S. 70), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 03. Mai 2011 (GV. NW. S.
238), eingelegt werden. 

Die Einspruchsfrist rechnet einen Monat vom Zeitpunkt
dieser Veröffentlichung an. 

Oberhausen, 22.01.2013

Wehling
- Wahlleiter -
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Bekanntmachung der Stadt Oberhausen
über die Aufstellung des Bebauungsplans
Nr. 688 - Friedrich-Karl-Str. / Christoph-
Schlingensief-Str. -

Der Rat der Stadt hat am 04.02.2013 beschlossen, für
das im Plan des Bereichs 5-1 - Stadtplanung - vom
22.11.2012 umrandete Gebiet einen Bebauungsplan
aufzustellen.

Gesetzliche Grundlage ist § 2 Abs. 1 des
Baugesetzbuchs (BauGB) in der Neufassung vom
23.09.2004 (BGBl I, S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I, S.
1509).

Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Oberhausen,
Flur 35, und wird im Westen durch die Friedrich-Karl-
Straße, im Norden durch die Helmholtzstraße und im
Osten durch die Christoph-Schlingensief-Straße abge-
grenzt.

Es umfasst die Flurstücke Nr. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 75, 79, 374, 497 und 498 in Gänze sowie den
Teil des Flurstücks Nr. 418 (Friedrich-Karl-Straße),
begrenzt von dessen nördlicher Grenze bis zur Geraden
zwischen dem südwestlichen Grenzpunkt des
Flurstücks Nr. 61 und dem südöstlichen Grenzpunkt des
Flurstücks Nr. 38.

Die genaue Abgrenzung ergibt sich auch aus der ange-
fügten Übersichtsskizze.

Interessenten können zur Unterrichtung über die Lage
des Plangebiets einen Plan mit den Umringsgrenzen im
Bereich 5-1 - Stadtplanung -, Technisches Rathaus
Sterkrade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer Nr.
A 009, während der Dienststunden einsehen.

Mit dem Bebauungsplan Nr. 688 werden folgende
Hauptplanungsziele verfolgt:

• Festsetzung eines Mischgebietes  an der Friedrich-
Karl-Straße;

• Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes an der
Christoph-Schlingensief-Straße;

• Sicherung privater Freiflächen im Blockinnenbereich;

• Prüfung der Umsetzung der Planungsziele für das
Hauptzentrum Alt-Oberhausen des
Einzelhandelskonzeptes der Stadt Oberhausen;

• Ausschluss von Nutzungen mit schädlichen
Auswirkungen wie bordellartige Betriebe,
Vergnügungsstätten, Wettannahmestellen und andere.

Weitere Informationen sind auch im Internet unter
www.o-sp.de/oberhausen/start.php zu erhalten.

Hinweis

Gemäß § 209 BauGB haben Eigentümer und Besitzer
zu dulden, dass Beauftragte der zuständigen Behörden
zur Vorbereitung der von ihnen nach diesem
Gesetzbuch zu treffenden Maßnahmen Grundstücke
betreten und Vermessungen, Boden- und
Grundwasseruntersuchungen oder ähnliche Arbeiten
ausführen.

Dieses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Oberhausen, 04.02.2013

Wehling
Oberbürgermeister
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Bekanntmachung der Stadt Oberhausen
über die Aufstellung des Bebauungsplans
Nr. 689 - Holtstegstraße -

Der Rat der Stadt hat am 04.02.2013 beschlossen, für
das im Plan des Bereichs 5-1 -Stadtplanung- vom
27.11.2012 umrandete Gebiet einen Bebauungsplan
aufzustellen.

Gesetzliche Grundlage ist § 2 Abs. 1 des
Baugesetzbuchs (BauGB) in der Neufassung vom
23.09.2004 (BGBl I, S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I, S.
1509).

Das Plangebiet liegt im Bereich der Holtstegstraße zwi-
schen der Graßhofstraße und der Stadtgrenze
Dinslaken. Es umfasst Bereiche der Fluren 29 und 30
der Gemarkung Sterkrade und wird wie folgt umgrenzt:

nördliche Grenze des Flurstücks Nr. 913, Flur 30, dabei
das Flurstück Nr. 60, Flur 30, geradlinig durchschnei-
dend; östliche Grenze des Flurstücks Nr. 913, Flur 30;
südliche Grenzen der Flurstücke Nr. 913, Flur 30, Nr.
126, Flur 29, und des Flurstücks Nr. 231, Flur 29; vom
südwestlichsten Grenzpunkt des Flurstücks Nr. 231, Flur
29, in gerader Linie bis zur nördlichen Grenze des
Flurstücks Nr. 74, Flur 29; nördliche Grenzen der
Flurstücke Nr. 74 und 71, Flur 29, sowie südliche und
westliche Grenze des Flurstücks Nr. 913, Flur 30.

Die genaue Abgrenzung ergibt sich auch aus der ange-
fügten Übersichtsskizze.

Interessenten können zur Unterrichtung über die Lage
des Plangebiets einen Plan mit den Umringsgrenzen im
Bereich 5-1 -Stadtplanung-, Technisches Rathaus
Sterkrade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer Nr.
A 009, während der Dienststunden einsehen.

Mit dem Bebauungsplan Nr. 689 werden folgende
Hauptplanungsziele verfolgt:

• Festsetzung von Straßenbegrenzungslinien

Weitere Informationen sind auch im Internet unter
www.o-sp.de/oberhausen/start.php zu erhalten.

Hinweis

Gemäß § 209 BauGB haben Eigentümer und Besitzer
zu dulden, dass Beauftragte der zuständigen Behörden
zur Vorbereitung der von ihnen nach diesem
Gesetzbuch zu treffenden Maßnahmen Grundstücke
betreten und Vermessungen, Boden- und
Grundwasseruntersuchungen oder ähnliche Arbeiten
ausführen.

Dieses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Oberhausen, 04.02.2013

Wehling
Oberbürgermeister

Bekanntmachung einer Satzung über die
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Veränderungssperre Nr. 138

I. Satzung

über die Veränderungssperre Nr. 138 vom 04.02.2013.

Der Rat der Stadt hat aufgrund der §§ 14 Abs. 1 und 16
Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung
vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I,
S.1509), in Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.1994, S.
666), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom
18.09.2012 (GV.NRW, S. 436), in seiner Sitzung am
04.02.2013 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Es wird eine Veränderungssperre beschlossen.

Der Bereich der Veränderungssperre ist im Plan des
Bereichs 5-1 - Stadtplanung -, vom 04.12.2012 umran-
det dargestellt und als Anlage dieser Satzung beigefügt.

Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre
Nr. 138 wird wie folgt umgrenzt:

Die südwestlichen Grenzen der Flurstücke Nr. 628, 629,
998, 1168, 1124, 1229 und 1119; die süd- und nordöstli-
che Grenze des Flurstücks Nr. 1119; die nordöstliche
Grenze des Flurstücks Nr. 1229; von dessen nördlich-
stem Grenzpunkt ca. 5 Meter entlang dessen
Flurstücksgrenze in südwestliche Richtung; in nordwest-
licher Richtung bis zu einem Punkt auf der südöstlichen
Grenze des Flurstücks Nr. 1176 etwa 10 Meter von des-
sen südlichstem Grenzpunkt in nordöstlicher Richtung
gelegen; südöstlich entlang dessen Grenze; nordöstli-
che Grenze des Flurstücks Nr. 998; süd- und nordöstli-
che Grenze des Flurstücks Nr. 629 und die nordöst-
lichen und -westlichen Grenzen des Flurstücks Nr. 628.

§ 2

Im räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre
(§ 1) dürfen

1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchge-
führt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden;

2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde
Veränderungen von Grundstücken und baulichen
Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-,
zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht vorge-
nommen werden.

§ 3

Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der
Veränderungssperre baurechtlich genehmigt worden
sind, Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer
bisher ausgeübten Nutzung werden von der
Veränderungssperre nicht berührt.

§ 4

Diese Satzung tritt mit dem Tage nach ihrer
Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt außer Kraft, sobald
und soweit für ihren Geltungsbereich (§ 1) ein
Bebauungsplan in Kraft tritt, spätestens jedoch ein Jahr
nach Inkrafttreten. Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 BauGB

wurde der Zeitraum der Zurückstellung eines
Baugesuchs nach § 15 Abs. 1 BauGB (12 Monate)
angerechnet.

II. Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich
bekannt gemacht.

III. Hinweise

1. Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf folgendes
hingewiesen:

Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3
BauGB beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs.
2 BauGB beachtliche Verletzung der
Vorschriften über das Verhältnis des
Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche
Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit
Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber
der Gemeinde (Stadt Oberhausen, Bereich 5-1 
-Stadtplanung-, Technisches Rathaus Sterkrade,
Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer Nr. A 004)
unter Darlegung des die Verletzung begründenden
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1
gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a
BauGB beachtlich sind.

2. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen wird auf folgendes
hingewiesen:

Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes beim
Zustandekommen dieser Satzung kann nach Ablauf
eines Jahres seit der Verkündung nicht mehr geltend
gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich
bekannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss
vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.
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3. § 18 Abs. 1 Satz 1 BauGB lautet wie folgt:
„Dauert die Veränderungssperre länger als 4 Jahre
über den Zeitpunkt ihres Beginns oder der ersten
Zurückstellung eines Baugesuchs nach § 15 Abs. 1
BauGB hinaus, so ist den Betroffenen für dadurch
entstandene Vermögensnachteile eine angemesse-
ne Entschädigung in Geld zu leisten."

Gemäß § 18 Abs. 3 BauGB wird darauf hingewiesen,
dass der Entschädigungsberechtigte Entschädigung
verlangen kann, wenn die in § 18 Abs. 1 Satz 1
BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetre-
ten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs
dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der
Entschädigung schriftlich bei der Stadt Oberhausen
beantragt.

Oberhausen, 04.02.2013

Wehling
Oberbürgermeister

Satzung

über die Veränderungssperre Nr. 138 vom 04.02.2013

Der Rat der Stadt hat aufgrund der §§ 14 Abs. 1 und 16
Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung
vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I,
S.1509), in Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.1994, S.
666), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom
18.09.2012 (GV.NRW, S. 436), in seiner Sitzung am
04.02.2013 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Es wird eine Veränderungssperre beschlossen.

Der Bereich der Veränderungssperre ist im Plan des
Bereichs 5-1 - Stadtplanung - vom 04.12.2012 umrandet
dargestellt und als Anlage dieser Satzung beigefügt.

Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre
Nr. 138 wird wie folgt umgrenzt:

Die südwestlichen Grenzen der Flurstücke Nr. 628, 629,
998, 1168, 1124, 1229 und 1119; die süd- und nordöstli-
che Grenze des Flurstücks Nr. 1119; die nordöstliche
Grenze des Flurstücks Nr. 1229; von dessen nördlich-
stem Grenzpunkt ca. 5 Meter entlang dessen
Flurstücksgrenze in südwestliche Richtung; in nordwest-
licher Richtung bis zu einem Punkt auf der südöstlichen
Grenze des Flurstücks Nr. 1176 etwa 10 Meter von des-
sen südlichstem Grenzpunkt in nordöstlicher Richtung
gelegen; südöstlich entlang dessen Grenze; nordöstli-
che Grenze des Flurstücks Nr. 998; süd- und nordöstli-
che Grenze des Flurstücks Nr. 629 und die nordöst-
lichen und -westlichen Grenzen des Flurstücks Nr. 628.

§ 2
Im räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre
(§ 1) dürfen

1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchge-
führt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden;

2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde
Veränderungen von Grundstücken und baulichen
Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-,
zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht vorge-
nommen werden.

§ 3

Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der
Veränderungssperre baurechtlich genehmigt worden
sind, Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer
bisher ausgeübten Nutzung werden von der
Veränderungssperre nicht berührt.

§ 4

Diese Satzung tritt mit dem Tage nach ihrer
Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt außer Kraft, sobald
und soweit für ihren Geltungsbereich (§ 1) ein
Bebauungsplan in Kraft tritt, spätestens jedoch ein Jahr
nach Inkrafttreten. Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 BauGB
wurde der Zeitraum der Zurückstellung eines
Baugesuchs nach § 15 Abs. 1 BauGB (12 Monate)
angerechnet.

Oberhausen, 04.02.2013

Wehling
Oberbürgermeister
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Bekanntmachung der Stadt Oberhausen
über die Aufstellung des Bebauungsplans
Nr. 690 - Vestische Str. / Baumberger Weg -

Der Rat der Stadt hat am 04.02.2013 beschlossen, für
das im Plan des Bereichs 5-1 -Stadtplanung- vom
04.12.2012 umrandete Gebiet einen Bebauungsplan
aufzustellen.

Gesetzliche Grundlage ist § 2 Abs. 1 des
Baugesetzbuchs (BauGB) in der Neufassung vom
23.09.2004 (BGBl I, S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I, S.
1509).

Das Plangebiet befindet sich in der Gemarkung
Sterkrade Flur 19 und wird wie folgend umgrenzt:

Die südwestlichen Grenzen der Flurstücke Nr. 628, 629,
998, 1168, 1124, 1229 und 1119; die süd- und nordöstli-
che Grenze des Flurstücks Nr. 1119; die nordöstliche
Grenze des Flurstücks Nr. 1229; von dessen nördlich-
stem Grenzpunkt ca. 5 Meter entlang dessen
Flurstücksgrenze in südwestliche Richtung; in nordwest-
licher Richtung bis zu einem Punkt auf der nordwest-
lichen Grenze des Flurstücks Nr. 1176 etwa 10 Meter
von dessen südlichstem Grenzpunkt in nordöstlicher
Richtung gelegen; südöstlich entlang dessen Grenze;
nordöstliche Grenze des Flurstücks Nr. 998; süd- und
nordöstliche Grenze des Flurstücks Nr. 629 und die
nordöstlichen und -westlichen Grenzen des Flurstücks
Nr. 628.

Das Plangebiet befindet sich in Sterkrade nördlich der
Vestischen Straße, zwischen Tonderner Straße und
Odenwaldstraße. Es umfasst somit den südwestlichen
Teilbereich des Bebauungsplans 339 A - Vestische
Straße / Odenwaldstraße - (Hausnummern 198 bis 214
an der Vestischen Straße; vgl. Plan in der Anlage).

Die genaue Abgrenzung ergibt sich auch aus der ange-
fügten Übersichtsskizze.

Interessenten können zur Unterrichtung über die Lage
des Plangebiets einen Plan mit den Umringsgrenzen im
Bereich 5-1 -Stadtplanung-, Technisches Rathaus
Sterkrade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer Nr.
A 009, während der Dienststunden einsehen.

Mit dem Bebauungsplan Nr. 690 werden folgende
Hauptplanungsziele verfolgt:

• Festsetzung eines Mischgebiets;
• Prüfung der Entwicklungsmöglichkeiten im Bezug auf

den Einzelhandel;
• Prüfung der Zulässigkeit von Ansiedlungen von

Vergnügungsstätten, Wettannahmestellen und ande-
ren gewerblichen Nutzungen;

• Steuerung der Zulässigkeit von Werbeanlagen.

Weitere Informationen sind auch im Internet unter
www.o-sp.de/oberhausen/start.php zu erhalten.

Hinweis

Gemäß § 209 BauGB haben Eigentümer und Besitzer
zu dulden, dass Beauftragte der zuständigen Behörden
zur Vorbereitung der von ihnen nach diesem
Gesetzbuch zu treffenden Maßnahmen Grundstücke
betreten und Vermessungen, Boden- und
Grundwasseruntersuchungen oder ähnliche Arbeiten
ausführen.

Dieses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Oberhausen, 04.02.2013

Wehling
Oberbürgermeister
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Bekanntmachung der Stadt Oberhausen
über die Beteiligung der Öffentlichkeit an
der Bauleitplanung gemäß § 3 Abs. 1
Baugesetzbuch (BauGB) zum Vorentwurf
des Bebauungsplans Nr. 685 - Friedrich-
Karl-Straße / Styrumer Straße -

Der Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 685 - Friedrich-
Karl-Straße / Styrumer Straße - liegt in der Zeit vom
25.02.2013 bis 11.03.2013 einschließlich im Bereich 5-1
-Stadtplanung-, Technisches Rathaus Sterkrade,
Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer Nr. A 009, und
in der Bezirksverwaltungsstelle Alt-Oberhausen,
Rathaus Oberhausen, Schwartzstraße 72, Zimmer 15,
während der nachstehend genannten Öffnungszeiten
öffentlich aus:

Öffnungszeiten Bereich 5-1 -Stadtplanung-:

Montag - Donnerstag 8.00 - 16.00 Uhr
Freitag 8.00 - 12.30 Uhr

Öffnungszeiten Bezirksverwaltungsstelle Alt-
Oberhausen:

Montag - Mittwoch 8.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag 8.00 - 18.00 Uhr
Freitag 8.00 - 12.00 Uhr

Innerhalb dieser Zeit besteht Gelegenheit, sich über die
allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung und deren
voraussichtliche Auswirkungen unterrichten zu lassen.

Gleichzeitig wird den Bürgerinnen und Bürgern
Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben.

Gesetzliche Grundlage ist § 3 Abs. 1 BauGB in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004, zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.07.2011
(BGBl. I, S. 1509), in „Verbindung mit den
Verfahrensgrundsätzen für die vorgezogene Beteiligung
der Bürger an der Bauleitplanung“ der Stadt
Oberhausen vom 18.05.1987.

Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Oberhausen,
Flur 35, und wird wie folgt umgrenzt:

Östliche Seite der Styrumer Straße; südliche Seite der
Helmholtzstraße; westliche Seite der Friedrich-Karl-
Straße; südliche Grenzen der Flurstücke Nr. 41, 403,
404 und 35.

Die genaue Abgrenzung ergibt sich auch aus der ange-
fügten Übersichtsskizze.

Dieses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Oberhausen, 05.02.2013

Wehling
Oberbürgermeister

Ergänzende Informationen zum
Bebauungsplan Nr. 685 - Friedrich-Karl-
Straße / Styrumer Straße -

Stadtplanerisches Ziel für Alt-Oberhausen insgesamt ist
die Erhaltung und Förderung der Handelsfunktion. Die
traditionell vorhandene starke Durchmischung von
Handel, Dienstleistung und Gewerbe mit Wohnen soll
dabei erhalten bleiben. Diese Durchmischung spielt vor
allem an der Friedrich-Karl-Straße und Helmholtzstraße
eine Rolle. Hier ist die Ausweisung von Mischgebieten
vorgesehen. An der Styrumer Straße hat die
Wohnfunktion eine stärkere Bedeutung. Deshalb soll in
diesem Bereich weitgehend ein allgemeines
Wohngebiet festgesetzt werden.

Um qualitativ hochwertige Innenstadtbereiche zu entwik-
keln, sind Nutzungen wie Vergnügungsstätten und bor-
dellartige Nutzungen sowie der Handel mit erotischer
Ware nicht förderlich. Insgesamt soll durch eine
Feinsteuerung der zulässigen Nutzungen im
Mischgebiet Trading-Down-Effekten entgegengewirkt
werden. Dadurch wird auch dem Anspruch an eine
lebendige und angstfreie Innenstadtkultur Rechnung
getragen, die dazu beiträgt, das Leben in der Innenstadt
familienfreundlicher zu gestalten.

Unter Trading-Down-Effekten wird die Entwertung einer
Gebietsstruktur verstanden, die dann entsteht, wenn
Betriebe mit typischerweise niedrigem Investitionsbedarf
und vergleichsweise hoher Rendite (wie z.B. Spielhallen
und Rotlichtnutzungen) in Konkurrenz treten zu
Betrieben mit höherem Investitionsbedarf und niedrige-
rer Rendite. Der Wettbewerb zwischen Konkurrenten mit
unterschiedlicher wirtschaftlicher Potenz führt tenden-
ziell zu einer Erhöhung der Immobilienpreise und damit
zu einer Verdrängung von Branchen mit schwächerer
Finanzkraft.

Weitere Informationen zur Planung sind auch im Internet
unter www.o-sp.de/oberhausen/start.php zu erhalten.
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Bekanntmachung der Stadt Oberhausen
über die Aufstellung des
Bebauungsplans Nr. 691 - Mülheimer
Straße / Goethestraße -

Der Rat der Stadt hat am 04.02.2013 beschlossen, für
das im Plan des Bereichs 5-1 -Stadtplanung-, vom
07.01.2013 umrandete Gebiet einen Bebauungsplan
aufzustellen (Bebauungsplan Nr. 691 - Mülheimer
Straße / Goethestraße -).

Gesetzliche Grundlage ist § 2 Abs. 1 des
Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl I, S. 2414),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
22.07.2011 (BGBl. I, S. 1509).

Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Oberhausen,
Flur 14, und wird wie folgt umgrenzt:

Westliche Grenzen der Flurstücke Nr. 651, 582, 140 und
142-148; südliche Grenzen der Flurstücke Nr. 148-151,
155 und 156; östliche Grenze der Flurstücke Nr. 156 und
157; Verlängerung der östlichen Grenze des Flurstücks
Nr. 157 bis zur nördlichen Grenze des Flurstücks Nr.
651; nördliche Grenze des Flurstücks Nr. 651.

Die genaue Abgrenzung ergibt sich auch aus der ange-
fügten Übersichtsskizze.

Interessenten können zur Unterrichtung über die Lage
des Plangebiets einen Plan mit den Umringsgrenzen im
Bereich 5-1 -Stadtplanung-, Technisches Rathaus
Sterkrade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer Nr.
A 009, während der Dienststunden einsehen.

Mit dem Bebauungsplan Nr. 686 werden folgende
Hauptplanungsziele verfolgt:

• Festsetzung eines Mischgebietes an der Mülheimer
Straße und Falkensteinstraße;

• Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes an der
Goethestraße;

• Prüfung der Umsetzung der Planungsziele für das
Nahversorgungszentrum Marienkirche des
Einzelhandelskonzeptes der Stadt Oberhausen;

• Ausschluss von Nutzungen mit schädlichen
Auswirkungen wie u. a. Bordellen, bordellartigen
Betrieben, Vergnügungsstätten und
Wettannahmestellen.

Weitere Informationen sind auch im Internet unter
www.o-sp.de/oberhausen/start.php zu erhalten.

Hinweis

Gemäß § 209 BauGB haben Eigentümer und Besitzer
zu dulden, dass Beauftragte der zuständigen Behörden
zur Vorbereitung der von ihnen nach diesem
Gesetzbuch zu treffenden Maßnahmen Grundstücke
betreten und Vermessungen, Boden- und
Grundwasseruntersuchungen oder ähnliche Arbeiten
ausführen.

Dieses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Oberhausen, 05.02.2013

Wehling
Oberbürgermeister
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Änderung der Abgabesatz-Satzung 2011
der Stadt Oberhausen vom 13.12.2010

Art. 1

In § 1 der Abgabesatz-Satzung für das Jahr 2011 vom
13.12.2010 in ihrer Änderungsfassung vom 19.03.2012
(veröffentlicht in der Ausgabe des Amtsblatts für die
Stadt Oberhausen vom 27.03.2012, Seite 66) werden
die Jahresgebühren 2011 für die Abwasserbeseitigung
wie folgt geändert:

(1) Gemäß § 18 Abs. 3 der Entwässerungssatzung  vom
18.12.2006 in der zur Zeit gültigen Fassung wird der
Jahresgebührensatz 2011 auf 

a) 2,17 EUR je cbm für Schmutzwasser und

b) 1,11 EUR je qm für Niederschlagswasser

festgesetzt.

(2) Für Gebührenpflichtige, die von einem
Entwässerungsverband zu Verbandslasten oder
Abgaben herangezogen werden, beträgt der
Gebührensatz 2011

a) 1,23 EUR je cbm für Schmutzwasser und

b) 0,76 EUR je qm für Niederschlagswasser.

(3) Die Abwassergebühr für Kleineinleiter (§ 18 Abs. 2
der Entwässerungssatzung) beträgt 0,81 EUR je cbm
Abwasser.

(4) Der Gebührensatz 2011 für die Entsorgung von
Grundstücksentwässerungsanlagen (§ 12 der
Kleinkläranlagensatzung  vom 18.12.2006) beträgt
60,39 EUR je cbm abgefahrenen Grubeninhalts.

Art. 2

Diese Änderungssatzung tritt rückwirkend zum
01.01.2011 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Änderung der Abgabesatz-Satzung
2011 der Stadt Oberhausen 

wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW 1994, S.
666) in der zur Zeit gültigen Fassung können
Verletzungen von Verfahrens- oder Formvorschriften
gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer
Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei
denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche
Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist
nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss
vorher beanstandet

oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Oberhausen, 04.02.2013

Wehling
Oberbürgermeister
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DPAG

Die Artothek gibt den Benutzern die Möglichkeit,
qualifizierte Kunstwerke, Grafiken und Kleinplas-
tiken gegen geringes Entgelt (für drei Monate 9,--
Euro, für sechs Monate 18,-- Euro je Kunstwerk)
auszuleihen.

Sie bietet neben eigenem Bestand Leihgaben der
Ludwig Galerie Schloss Oberhausen, des
Kunstvereins Oberhausen, des Arbeitskreises
Oberhausener Künstler sowie Jahresgaben des
Kunstvereins Oberhausen und Arbeiten aus der
Malschule. Die Leihgaben des Arbeitskreises
Oberhausener Künstler und Jahresgaben des
Kunstvereins Oberhausen sind käuflich.

Nächste Ausleihe:
Donnerstag, 7. März 2013
Ludwig Galerie Schloss Oberhausen,
Konrad-Adenauer-Allee 46

Auskunft:
Bereich 0-8 Kunst/Artothek, Tel. 0208 41249-22
montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr

Ausleihe von Kunstwerken

Die seit Februar 1967 bestehende Malschule führt
unter Leitung von Künstlern und Pädagogen Kurse
für Kinder ab fünf Jahren und Jugendliche im Mal-
schulgebäude (ehemalige Styrumer Schule),
Grevenstraße 36, und in den Stadtteilen durch.

Die Teilnehmer werden durch ein differenziertes
Angebot verschiedenster Motive und Techniken mit
der Vielfalt der bildnerischen Ausdrucksmöglichkeit
bekannt gemacht.

Jeder Teilnehmer arbeitet entsprechend seinen
Neigungen, Interessen und Fähigkeiten ohne Vor-
gabe von Aufgabenstellungen. Die Gruppenleiter
stehen dabei beratend zur Seite. Es sollen keine
festgesetzten Ziele erreicht werden.

Deshalb ist ein Wechsel zwischen den Gruppen
ebenso wie eine Neuaufnahme während des gan-
zen Jahres möglich.

Eigene Tätigkeit von Kindern und Jugendlichen för-
dert die individuelle Bildsprache, führt zu prakti-
schen Fertigkeiten und hilft, Kunstwerke zu betrach-
ten und zu verstehen.

Gemeinsam geplante Vorhaben schaffen Kontakte
untereinander und fördern das Sozialverhalten der
Gruppe.

Vormerkungen für die Aufnahme im Frühjahr 2013
nimmt der Bereich 0-8 Kunst/Malschule, Tel. 0208
41249-22, montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr
entgegen.

Malschule
für Kinder
und Jugendliche
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